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Karlsruhe und die Revolution in der Besoldung der Beamten 

Die Föderalismusreform 2006 hat die Besoldung der Richter und Beamten (wieder) den Ländern über 
tragen und anvertraut. Genau vor fünf Jahren hat das BVerfG gleichsam, wie es Stuttmann ausdrückt 
(NVwZ 2015, 1007), die verfassungsrechtliche Notbremse gezogen und festgestellt, dass die Landes 
gesetzgeber dieses Vertrauen in hohem Maße enttäuscht haben, sodass es in den entschiedenen Fällen 
der Feststellung bedurfte, die bisherige Besoldung ist verfassungswidrig. Das BVerfG hat daher dem· 
Gesetzgeber präzise vorgegeben, wie diese Verfassungswidrigkeit - auch rechnerisch - zu beheben ist. 
Konnte 2015 noch von einer Evolution im Besoldungsrecht gesprochen werden, so hat sich aufgrund 
zweier aktueller Entscheidungen aus Karlsruhe (NVwZ-Beil. 3/2020, 90 und 112), diese Evolution zu 
einer handfesten Revolution entwickelt. 

Martin Stuttmann, ausgewiesener Experte im Beamtenbesoldungsrecht, nimmt in seinem - den Ent 
scheidungen vorangestellten - Beitrag eine Bewertung der aktuellen Judikate aus Karlsruhe vor und 

. weist rechnerisch nach, wie künftig die Beamtenbesoldung je nach Besoldungsgruppe verfassungskon 
form ausgestaltet werden muss. 

Aufgrund des Umfangs der beiden Entscheidungen haben wir uns entschlossen mit dem einleitenden 
Beitrag wiederum eine Beilage zur NVwZ zu fertigen, um „diese Revolution" beschleunigt für Sie als 
Leser präsent zu haben. 

Die Beilage ist natürlich auch online verfügbar; wir wünschen Ihnen eine erkenntnisbringende Lektüre. 

Ihr . Achim Schunder 
• 

1111111111111111111111111 · 
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